
  
Für Restauratoren. 

Die ARTIMA Restauratorenversicherung schützt je nach  
Vereinbarung
 zur Restaurierung überlassene Bilder, Skulpturen  

und Kulturgüter, 
 zum Verkauf bestimmte Kunst und Kulturgüter, 
 Werkzeuge und Vorräte,
 Arbeitsgeräte wie Computer, Drucker und Kameras, ebenso 

Bild- und Tontechnik sowie elektronische Arbeitsgeräte in-
klusive Zubehör.

Sorglos arbeiten
Die besondere Allgefahren-Deckung steht für umfassenden 
Schutz. Sie leistet beispielsweise Ersatz bei Abhandenkommen 
von versicherten Gegenständen, bei Bruch oder bei Beschädi-
gungen nahezu jeglicher Art.

Transparenz von Beginn an
Damit Sie von Beginn an Klarheit haben, nennt ARTIMA die 
nicht versicherten Risiken beim Namen. Dazu gehören bei-
spielsweise Schäden durch Krieg, Streik oder Sturmflut.  

Sicherheit für Ihre Werke – auch unterwegs
Darauf können Sie sich verlassen: Der Schutz gilt in Deutsch-
land rund um die Uhr – in Ihrer Werkstatt und, sofern verein-
bart, bei Transporten. Und sollten Sie einmal außerhalb 
Deutschlands unterwegs sein, können Sie den Schutz auch für 
das Ausland anfragen. 

Flexible Anpassung für besondere Anlässe
Überschreitungen Ihrer Versicherungssumme sind bis zu  
10 Prozent der Versicherungssumme oder maximal  
10.000 Euro ohne zusätzliche Meldung mitversichert. Falls  
ein Sonderauftrag diese Summe übersteigt, passen wir in 
Absprache mit Ihnen Ihre Versicherungssumme an.

Herkömmliche Geschäftsversicherungen erfüllen oft nicht die speziellen Anforderun-
gen von Restauratoren. Mit der ARTIMA Restauratorenversicherung sind Kunst-
werke und Kulturgüter in Ihrer Werkstatt und auf Transporten versichert. Aber damit 
nicht genug: Auch Ihre Werkstatteinrichtung, Werkzeuge und elektronische Geräte 
können mitversichert werden. Sogar Vorräte und Arbeitsmaterial sind abgedeckt.

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Expertise. Die ARTIMA Restauratorenversicherung 
kümmert sich um den Schutz der Kunst.

Das Angebot richtet sich an alle Restauratoren mit abgeschlossenem Diplom- oder  
Masterstudium bzw. Mitglieder im Verband der Restauratoren e. V. (VDR).
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Unser Tipp: Gleich mitversichern 

Elektrotechnische und elektronische Anlagen und Geräte
Für Restauratoren sind elektrotechnische und elektronische 
Geräte heute unerlässlich. Nehmen Sie daher den Unterdruck-
tisch, das Leuchtpult und das Stereomikroskop etc. in Ihre All-
gefahrenversicherung auf.

Selbst bei unvorhergesehen eintretenden Beschädigungen 
und Zerstörungen durch z. B. Bedienungsfehler, Ungeschick-
lichkeit, Kurzschluss, Überspannung oder Feuchtigkeit sowie 
bei Abhandenkommen durch Diebstahl oder Einbruchdieb-
stahl ersetzt ARTIMA die beschädigte Ausrüstung. Damit Sie 
jederzeit voll einsatzfähig sind.

Ausstattung, Arbeitsmaterialien und Einrichtung 
Die sonstige Ausstattung Ihrer Werkstatt, Werkzeuge und Vor-
räte sowie kaufmännische und technische Betriebseinrichtung, 
können Sie zusätzlich hiergegen absichern:
 Einbruchdiebstahl
 Feuer und Leitungswasser
 Sturm und Hagel

Werkstatt, Werke und Materialien – alles gut versichert



  
Für Restauratoren. 
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Mannheimer Versicherung AG

Augustaanlage 66, 68165 Mannheim 
Telefon 06 21. 4 57 80 00 
Telefax 06 21. 4 57 80 08 
www.mannheimer.de

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit.

Diese Darstellung gibt einen ersten Überblick über die möglichen Leistungen. Der 
konkrete Leistungsumfang ergibt sich jeweils aus dem Versicherungsschein und 
den Versicherungsbedingungen.

Zusätzliche Betriebs-Haftpflichtversicherung für  
umfassenden Schutz

Wenn Haftpflichtansprüche gegen Sie geltend gemacht 
werden, ist das unangenehm und kann teuer werden. Die 
ARTIMA Betriebs-Haftpflichtversicherung steht Ihnen dann 
zur Seite und reagiert schnell auf berechtigte Ansprüche. 
Oder wehrt unberechtigte Forderungen ab. Notfalls auch 
vor Gericht.

Ihr Mehrwert mit ARTIMA 

 Wir beraten Sie vor Ort in Sachen Sicherheit für Ihre  
Werkstatt. 

 Sie profitieren von unserem internationalen Netzwerk – 
zum Beispiel mit Empfehlungen für Transportexperten.

 Falls Ihnen Kunstwerke abhandenkommen, übernehmen 
wir für Sie die Meldung an das ART LOSS REGISTER.


